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Kolumne
100 Jahre Anwältinnen – Das hartnäckige Fräulein Otto

Im Dezember 1922 wurde die erste Rechtsanwäl-
tin in Deutschland zugelassen – MARIA OTTO. Ihrer
Zulassung war ein langer und hartnäckiger Kampf
vorausgegangen.

Geboren am 6.8.1892 in Weiden in der Oberpfalz,
bestand sie im Frühjahr 1912 ihr Abitur. Ab dem
Wintersemester 1912/1913 studierte sie Jura in
Würzburg, München, Berlin und Leipzig. 1916 legte
sie schließlich in Würzburg das erste Staats-
examen ab. Damit war für sie der Weg als Juristin
rechtlich beendet, denn zu dieser Zeit war es
Frauen verwehrt die zweite juristische Staats-
prüfung abzulegen. Eine Tätigkeit als Rechts-
anwältin, wie von ihr angestrebt, war somit nicht
möglich.

MARIA OTTO ließ sich davon jedoch nicht beirren
und beantragte trotzdem die Zulassung zum
Vorbereitungsdienst, zumindest aber die Erlaub-
nis, diesen „informatorisch“ ableisten zu dürfen.
Der Vorbereitungsdienst wurde ihr verwehrt, die
„informatorische Beschäftigung“ hingegen er-
laubt. Am 1.10.1916 begann MARIA OTTO ihre
„informatorische Beschäftigung“ und arbeitete
in den verschiedenen Stationen in München und
Würzburg, u.a. am Amts- und Landgericht
München sowie bei Rechtsanwalt MAUERMEYER.
Damit war sie ihrem Berufsziel Rechtsanwältin
zu werden, immerhin einen Schritt näherge-
kommen.

Allerdings musste sie feststellen, dass auch nach
zwei Jahren, in denen sie ihre informatorische
Beschäftigung abgeleistet hatte, Frauen noch
immer nicht zum zweiten Staatsexamen zuge-

lassen waren. Trotzdem stellte MARIA OTTO am
27.12.1918 einen Antrag an das bayerische Staats-
ministerium, um dennoch zugelassen zu werden.
In diesem Antrag berief sie sich auf die inzwischen
vorangeschrittene Gleichberechtigung von Mann
und Frau. Ihr Antrag wurde jedoch nicht be-
antwortet und sie führte ihre informatorische
Beschäftigung weiter fort. Als am 14.8.1919 die
Weimarer Reichsverfassung in Kraft getreten war
und im Deutschen Reich die formelle Gleichbe-
rechtigung von Frau und Mann einführte, nahm
MARIA OTTO dies zum Anlass, mit Verweis darauf
einen erneuten Antrag auf Zulassung zu stellen.
Doch auch dieser Antrag sowie mehrere weiter
folgende wurden abgelehnt. Die Beharrungs-
kräfte der ausschließlich mit Männern besetzten
Justizministerien des Reiches und der Länder
sowie auch der Rechtsanwaltskammern gegen
die Zulassung von Frauen waren weiterhin zu
groß.

Ihre ständig wiederholten Anträge zeigten letzt-
lich doch Wirkung: Vor dem Hintergrund der
Veränderungen der Zeit im Hinblick auf die
Gleichstellung wurde es – wie auch der bayeri-
sche Justizminister anerkennen musste – immer
schwieriger, „das Gesuch des Fräulein Otto abzu-
weisen“. Am 6.2.1922 wurde MARIA OTTO, sechs
Jahre nachdem sie das erste Examen abgelegt
hatte, ausnahmsweise zum zweiten Staats-
examen zugelassen; unter dem Vorbehalt, dass
sie mit Bestehen der Prüfung weder das Richter-
amt noch ein höheres Amt der inneren Ver-
waltung oder des Finanzdienstes ausüben dürfe.
Im Juni 1922 bestand MARIA OTTO als erste Frau in
Deutschland das zweite Staatsexamen.
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Da kurz nach Bestehen ihres zweiten Staats-
examens – am 11.7.1922 – das Gesetz über die
Zulassung der Frauen zu den Ämtern und Berufen
der Rechtspflege verabschiedet wurde, wurde
entschieden, dass MARIA OTTO ihr Zeugnis unein-
geschränkt bekommen sollte und ihr der Asses-
sortitel zustand: Es würde sich wohl nicht um-
gehen lassen, „dem Fräulein Otto nach bestandener
Prüfung das Prüfungszeugnis ohne jeden Vorbehalt
auszustellen“. Im Dezember 1922 wurde MARIA OTTO

schließlich als erste Frau Deutschlands in die
Rechtsanwaltsliste eingetragen und zu den Land-
gerichten München I und II sowie zum OLG
München zugelassen.

Am 7.12.2022 gedachte die ARGE Anwältinnen im
DAV mit einem Empfang in München dieser
ersten Anwältin und ganz besonderen Frau, die
gezeigt hat, dass durch Hartnäckigkeit und Mut
Veränderungen möglich sind. Und die natür-
lich den Frauen den Weg in die Anwaltschaft
geebnet hat. Seitdem ist diese stetig weiblicher
geworden und liegt bei derzeit rund 35 % –

obwohl mehr Frauen als Männer Jura studieren.
Der weibliche Zulauf zur Anwaltschaft ist zwar
groß – zuletzt lag die Quote der neu zugelasse-
nen Anwältinnen bei knapp über 50 % –, viele
Frauen verlassen den Anwaltsberuf jedoch wie-
der, wenn Sie merken, dass die Vereinbarkeit
von Beruf und Familie dort immer noch sehr
schwierig oder aufgrund tradierter Auffassungen
schlichtweg nicht gegeben ist. Einige bleiben
der Anwaltschaft zwar erhalten, kündigen aber

ihre angestellte Anwältinnentätigkeit und wäh-
len den Weg der Selbstständigkeit, wie eine
von der ARGE Anwältinnen im Juni 2022
durchgeführte Umfrage zu der Vereinbarkeit
von Familie und Anwaltstätigkeit gezeigt hat.
Dies eröffnet ihnen die Möglichkeit, selbst-
bestimmt zu arbeiten und sich nicht ständig
vor Kolleg:innen oder Vorgesetzten rechtfer-
tigen zu müssen. Damit zeigen diese Anwältin-
nen sehr viel Mut – ist doch diese Entscheidung
mit einem Verlust an eigener finanzieller Sicher-
heit oder ggf. auch mit dem Verzicht auf die
vormals angestrebte Position (z.B. als Partnerin)
verbunden.

So sollte es nicht sein. Hier sollten sich die
Frauen ein Beispiel an MARIA OTTO nehmen und
ihrem Wunsch weiter nachgehen – und statt zu
kündigen hartnäckig Lösungsmöglichkeiten für
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein-
fordern. Nie dürften die Chancen dafür besser
gestanden haben. Die Anwaltschaft kann es sich
angesichts der von KILIAN in seinen jährlichen
Berichten zur Situation der Anwaltschaft auf-
gezeigten rückläufigen Entwicklung schlichtweg
nicht weiter leisten, auf die jungen, gut aus-
gebildeten Anwältinnen zu verzichten. Diese
jungen Anwältinnen sollten den Mut haben, die
Vereinbarkeit auch einzufordern. Die Arbeits-
gemeinschaft Anwältinnen unterstützt dabei.

Rechtsanwältin CHRISTINA DILLENBURG,
Vorsitzende der ARGE Anwältinnen im DAV, Essen
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